
Eingangsstempel HVSH  Handballverband Schleswig-Holstein 
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel 
 
Tel.:  0431 / 64 86 180 
Fax: 0431 / 68 40 29 

spielberechtigt ab: / Spielausweis-Nr.:   
Geschäftszeiten: Dienstags 09.00 - 13.00 Uhr 

Spielausweis abgesandt am:   Donnerstags 14.00 - 18.00 Uhr 

 

Das Formular ist vollständig und leserlich auszufüllen. Der antragstellende Verein ist für die im Antrag gemachten 
Angaben verantwortlich. Falls die Spielberechtigung aufgrund unrichtiger Angaben erteilt wurde, ist diese ungültig! 

Nur vollständig ausgefüllte und mit den notwendigen Unterlagen versehene Anträge können bearbeitet werden! 
1.  Passgebühren (Rechnungsstellung erfolgt vierteljährlich) 

Antrag auf: 
 2. Erstausstellung eines Spielausweises  6.   Duplikat Spielausweis 
 3. Vereinswechsel           7. Umschreibung Jugend/Erwachsene 
 4.    Freigabe Jugend ohne Wartefrist (§ 26.2.SpO/DHB)  8. Änderung des Familiennamens 
 5. Doppelspielrecht  9. Umschreibung nach Ablauf der Gültigkeit 

    
   Senioren   männlich   weiblich    Jugend   männlich   weiblich 
 

          

 HVSH Vereins-Nr.  Antragstellender Verein  

      

 Name 
 

 Vorname  

      
 Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit  Geburts- bzw. bisheriger Name  
 
10. Hatte der Spieler schon eine Spielberechtigung - evtl. auch von der Pass-Stelle eines anderen Verbandes? 

 Nein  Ja, für den Verein / die SG: ______________________________________ 
   Verband: ______________________________________ 
   Abmeldedatum: ______________________________________ 
Ist der Spieler persönlich gesperrt oder läuft gegen ihn ein sportgerichtliches Verfahren? 

 Nein  Ja, Sperre bis: ______________________________________ 
Bei Vereinswechsel: Ist der Einsatz in einer Mannschaft der 1. oder 2. Bundesliga vorgesehen? 

 Nein  Ja 
Hat der Spieler nach der Abmeldung als Handballspieler erneut Handball gespielt - auch in einem Freundschaftsspiel? 

 Nein  Ja, eventuell wann: ______________________________________ 
 

11. Der Spieler und der Verein bestätigen hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
 
 
 

     
 Unterschrift des Spielers (grundsätzlich erforderlich)  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

bei Jugendlichen unter 18 Jahren
(grundsätzlich erforderlich) 

 
 
 
 

 

     
  Unterschrift und Stempel des Vereins (grundsätzlich erforderlich)   



Erläuterungen 
 
zu 1. Es gelten folgende Gebührensätze:* 
 (gültig ab 01.07.2008) 
 a) Erstellung eines Spielausweises 
  Jugend 2,00 € 
  Erwachsene 5,00 € 

b) Antrag bei Vereinswechsel  
 Jugend  2,00 € 

  Erwachsene  5,00 € 
c) Antrag auf Erteilung des Doppelspielrechts 

  von Jugendspielern  5,00 € 
 d) Antrag auf Zweitschrift eines  
  Spielausweises 8,00 € 

 e) Neuerstellung des Spielausweises 
  wegen Änderungen  
  Jugend  2,00 € 
  Erwachsene  5,00 € 

f) Vertragsregistrierung 20,00 € 
g) Vertragsverlängerung 10,00 € 

 

 
 
     h) Bearbeitung internationaler Wechsel 
      bei Erwachsenen  10,00 € 
      j) Umschreibung alter Spielausweise 
      - Jugend  3,00 € 
      - Erwachsene  4,00 € 

zu 3. Dem Antrag ist der alte Spielausweis beizufügen. Ist 
der Spielausweis beim alten Verein verloren 
gegangen, ist dem Antrag eine schriftliche 
Erklärung des alten Vereins über den Verlust und 
die Bestätigung des Abmeldedatums beizufügen. Ist 
bei einem Wechsel aus einem anderen 
Landesverband der alte Spielausweis nicht mehr 
vorhanden, ist von der vorherigen passführenden 
Stelle ein Duplikat anzufordern. Anforderung erfolgt 
vom Antragsteller über die Pass-Stelle des HVSH. 

zu den Punkten 4 bis 8 
 wird auf die SpO/DHB in Verbindung mit den 

Zusatzbestimmungen zur SpO/DHB für den 
Bereich des HVSH verwiesen. 

* Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. 
 
Hinweise: a) Spielausweisen für Jugendliche ist bei Erstausstellung eine Kopie des Personalausweises  
    oder der Geburtsurkunde beizufügen. 

b) Es sind keine Passbilder einzusenden. 
c) Falls beim abgebenden Verein keine Spielmöglichkeit in der Altersklasse des Spielers besteht 

   oder der Verein sich aufgelöst oder den Spielbetrieb eingestellt hat, ist dies vom 
   Vorsitzenden der Spielkommission bzw. Spielwart des zuständigen Kreises schriftlich zu bestätigen 
   und dem Antrag beizufügen. 

d) Anträge erhalten Sie bei der HVSH-Geschäftsstelle. 
e) Diese Antragsformulare dürfen kopiert werden. Die Kopie muss Vor- und Rückseite enthalten. 

 
 

Die Spielberechtigung konnte noch nicht erteilt werden, es fehlt: 

 Unterschrift des Erziehungsberechtigten / des Spielers 

 Kopie des Personalausweises oder der Geburtsurkunde 

 Unterschrift / Stempel des Vereins 

 Sportärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 

 Alter Spielausweis / Jugend-Spielausweis 

 Angabe des Stammvereins 

 Freigabeantrag Internationaler Verbandswechsel 

 Sonstiges 
 
 

Datum: Sachbearbeiter: 
 

 Stand: 01.06.2009 
 
 


	Fax: 0431 / 68 40 29

